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Fortbildungsprüfung 
 

zum/zur 
 

Verwaltungsfachwirt/in 
 
 

am 18. November 2024 
 
 
 
 
 

 
 

4. Prüfungsaufgabe 
 
 Öffentliches Dienstrecht, Kommunikation und Mitarbeiterführung 
 
 
 Arbeitszeit: 4 Stunden 
 
 Hilfsmittel: Es gilt die Hilfsmittelbestimmung für die Fortbildungsprüfung zum/zur  

Verwaltungsfachwirt/in vom 4. April 2011 mit Ergänzung vom 24.  
 September 2020. 

 
 
 Hinweise: Bitte geben Sie zu Beginn Ihrer Ausführungen den 
   Bearbeitungsstand Ihrer VSV an! 
 

Beantworten Sie die Fragen und begründen Sie Ihre Antworten 
 mit den einschlägigen Rechtsvorschriften, sofern nichts anderes 
 angegeben ist! 

 

 Die Aufgabe besteht aus 7 Seiten 

(einschließlich Deckblatt und Kalender 2019 bis 2021). 
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Teil I  
 
Sachverhalt 1:          (55 Punkte) 
 
Frau Julia Bergmann trat am 01.01.2019 als Tarifbeschäftigte in die Stadtverwaltung der Stadt 
Sachsenhausen ein, um ein in sich abgeschlossenes befristetes Digitalisierungsprojekt im Bür-
geramt zu leiten. Dieses Projekt zielte darauf ab, die Verwaltungsprozesse zu optimieren und 
den Zugang der Bürger zu städtischen Dienstleistungen zu verbessern. Aufgrund ihrer Erfah-
rungen im Bereich IT und Projektmanagement war Frau Bergmann die ideale Besetzung für 
diese herausfordernde Position. Ihr Arbeitsvertrag wurde schriftlich auf fünf Jahre befristet. Ihr 
wurde seitens ihres direkten Vorgesetzten mitgeteilt, dass eine Entfristung möglich ist, sollte 
das Projekt den erwarteten Erfolg bringen und nachhaltig zur Effizienzsteigerung der Stadt-
verwaltung beitragen. 
 
Zum Pech von Frau Bergmann erfolgten bereits zu Beginn des Arbeitsverhältnisses einige 
gesundheitliche Rückschläge, die zu wiederholten Fehlzeiten in der Arbeit führten. Mitte Ja-
nuar, konkret am 15.01.2019, erlitt sie eine Grippe. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
wurde bis einschließlich 21.01.2019 ausgestellt. Kaum genesen, trat am 15.04.2019 eine er-
neute Erkrankung auf, diesmal eine schweren Rückenschmerzen (Hexenschuss), die sie bis 
einschließlich 06.05.2019 arbeitsunfähig machte. Auch für diese Periode wurde die Entgelt-
fortzahlung geleistet. Allerdings stieß Frau Bergmann auf Probleme, als sie am 03.06.2019 
wegen erneuten Rückenschmerzen (Hexenschuss) erneut krankgeschrieben wurde. Diese 
Krankheitsphase erstreckte sich über volle vier Wochen. Ab diesem Zeitpunkt wurde Frau 
Bergmann seitens des Personalsachbearbeiters Herrn Thomas Müller auf das Krankengeld 
der gesetzlichen Krankenversicherung verwiesen und die Entgeltzahlung eingestellt. 
 
Trotz des ungünstigen Starts und unerwarteter Herausforderungen, insbesondere durch die 
Budgetkürzungen infolge der globalen COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, gelang es Frau 
Bergmann, das Digitalisierungsprojekt nicht nur am Leben zu erhalten, sondern durch ihre 
außergewöhnlichen Anstrengungen und innovativen Lösungen sogar zu erweitern. Diese Ex-
pansion des Projekts führte zu einer deutlichen Erhöhung ihrer Arbeitsbelastung und Verant-
wortung. Angesichts ihrer guten Leistungen stellte Frau Bergmann Anfang 2021 einen Antrag 
auf Höhergruppierung, der jedoch von der Personalabteilung abgelehnt wurde. 
 
Am 01.02.2023 erfuhr Frau Bergmann, dass sie schwanger war. Als der Abschluss des Pro-
jekts und die Entscheidung über die Entfristung ihres Vertrags näher rückten, teilte die Stadt-
verwaltung Frau Bergmann mit, dass aufgrund von internen Umstrukturierungen und Stellen-
problemen innerhalb der Stadtverwaltung, ihr Vertrag trotz ihrer Schwangerschaft und ihrer 
bisherigen Leistungen nicht entfristet wird. 
 
Diese Entscheidung wurde Frau Bergmann Ende Oktober 2023 mitgeteilt. Angesichts dieser 
Entwicklungen und der bevorstehenden Mutterschutzfrist wandte sich Frau Bergmann an die 
Personalabteilung. Frau Bergmann vertritt die Auffassung, dass die Nicht-Entfristung ihres Ar-
beitsvertrags aufgrund ihrer Schwangerschaft unrechtmäßig erfolgte. Sie gibt an, dass sie sich 
aufgrund ihrer Schwangerschaft am Arbeitsplatz diskriminiert fühlt, insbesondere da zwei Kol-
legen aus den Fachbereichen Abfallrecht und Hydrologie eine Entfristung ihres Vertrags er-
hielten. 
 
 
Aufgaben: 
 
1. Prüfen Sie die Wirksamkeit der Befristung des Arbeitsverhältnisses von Frau Bergmann. 
 
2. Prüfen Sie, unter welchen Bedingungen eine Höhergruppierung im Rahmen des Tarifver-

trags für den öffentlichen Dienst (TVöD) erfolgen kann. Erläutern Sie dabei den Begriff der 
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Tarifautomatik und bewerten Sie die Annahme, dass eine Höhergruppierung allein auf-
grund herausragender Leistungen erfolgen kann. 

 
3. Prüfen Sie, welche Entgeltansprüche (der Betrag ist nicht auszuweisen) Frau Bergmann 

für die einzelnen Zeiträume ihrer Arbeitsunfähigkeit im Jahr 2019 zustehen. 
 
4. Prüfen Sie Frau Bergmanns Einschätzung hinsichtlich der Nicht-Entfristung ihres Vertrags. 

Berücksichtigen Sie dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen, mögliche Diskriminie-
rungstatbestände und die besonderen Umstände von Frau Bergmann. 

 
Auszug aus dem Lebenslauf: 
2010-2013 Abschluss Bachelor of Science – Informatik 
2013-2015 Abschluss Master of Science – Big Data Science 
2015-2017 Projektmanagerin – Data Warehouse GmbH 
 
Hinweis: 
1. Im Arbeitsvertrag wurde die Geltung des TVöD ausdrücklich festgelegt, ohne dass abwei-

chende Bestimmungen vereinbart wurden. 

2. Sollte in Aufgabe 1 zu dem Ergebnis gekommen werden, dass das Arbeitsverhältnis nicht 

wirksam befristet wurde, so sind die restlichen Aufgaben unter der Maßgabe zu prüfen, 

dass ein wirksam befristetes Arbeitsverhältnis besteht. 

 

 

Sachverhalt 2:          (20 Punkte) 

Frau Anna Becker steht kurz vor dem Abschluss ihres Bachelorstudiums (Laufbahnbefähigung 

für die Laufbahngruppe 2, erste Einstiegsebene). Während ihres Vorbereitungsdienstes als 

Beamtin auf Widerruf bei der Stadt Sachsenhausen hat sie sich durch ihre Kompetenz und ihr 

Engagement in verschiedenen Abteilungen, wie dem Einwohnermeldeamt und der Kulturver-

waltung, hervorgetan. Mit Blick auf die bevorstehende Prüfung und die darauffolgenden Ent-

wicklungsmöglichkeiten innerhalb der öffentlichen Verwaltung beschäftigt sich Frau Becker 

zunehmend mit den Karrierepfaden, die ihr nach erfolgreichem Abschluss offenstehen, sowie 

mit den Voraussetzungen, die sie für eine Beförderung erfüllen muss. 

Neben den individuellen Karriereaspekten ist Frau Becker auch an den grundsätzlichen Prin-

zipien und Werten interessiert, die das Berufsbeamtentum prägen. 

Aufgaben: 

1. Prüfen Sie, welche Entwicklungsmöglichkeiten Beamtinnen und Beamten auf Widerruf wie 

Frau Becker nach erfolgreichem Abschluss ihrer Laufbahnprüfung in der öffentlichen Ver-

waltung grundsätzlich offenstehen. Nennen Sie zudem die Voraussetzungen, die dafür er-

füllt sein müssen. 

 

2. Erläutern Sie den Prozess der Beförderung. Legen Sie dar, welche spezifischen Kriterien 

und Voraussetzungen Beamtinnen und Beamte wie Frau Becker erfüllen müssen, um für 

eine Beförderung in eine höhere Position in Betracht gezogen zu werden. 

 

3. Nennen und erläutern Sie drei Grundsätze des Berufsbeamtentums. 
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Teil II 

 

Sachverhalt:          (20 Punkte) 
 
Im öffentlichen Dienst der Stadt Sachsenhausen wurde kürzlich ein neues Projekt initiiert, um 
die Effizienz und Bürgerfreundlichkeit der Verwaltungsdienste zu steigern. Frau Müller, die 
Leiterin des Bürgeramtes, wurde mit der Umsetzung des Projekts betraut. Um die anstehen-
den Herausforderungen zu bewältigen und das Projektteam auf die neuen Abläufe einzustim-
men, plant Frau Müller eine Reihe von Besprechungen und Workshops. Das erste Meeting 
dient dazu, die Projektziele zu definieren und die Aufgaben zu verteilen. Dabei kommt es je-
doch zu Spannungen zwischen den Teammitgliedern, da einige von ihnen befürchten, dass 
ihre Arbeitsbelastung unverhältnismäßig steigen könnte, während andere sich über man-
gelnde Einbeziehung in die Entscheidungsprozesse beschweren. 
 
Frage 1: Wie hätte Frau Müller das initiale Meeting vorbereiten sollen, um die Effektivität der 
Gesprächsführung zu maximieren und den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zu legen? 
 
Frage 2: Beschreiben Sie, wie Frau Müller während des Meetings hätte vorgehen sollen, um 
einen konstruktiven Gesprächsablauf zu fördern. 
 
Frage 3: Angenommen, das Gespräch eskaliert aufgrund der unterschiedlichen Meinungen 
und Befürchtungen der Teammitglieder. Welche konfliktmindernden Techniken und Verhal-
tensweisen sollte Frau Müller anwenden, um die Situation zu entschärfen und eine Lösung 
herbeizuführen? 
 
Frage 4: Erläutern Sie, wie Frau Müller das Meeting nachbereiten und das weitere Vorgehen 
planen sollte, um die Projektziele zu erreichen und gleichzeitig die Motivation und das Enga-
gement ihres Teams zu erhalten. 
 

 
 
Punkteverteilung: 
 

Teil I, Aufgabe zu Sachverhalt 1 55 Punkte 

Teil I, Aufgaben zu Sachverhalt 2 20 Punkte 

Teil II 20 Punkte 

Aufbau, Gliederung und Stil 5 Punkte 

Gesamt 100 Punkte 
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